
Bekanntmachung vom 12.02.2020  
 

Bau eines Speicherbeckens zur Beregnung von Obst- und Hopfenanlagen mit einem 
Volumen von ca. 14.000 m³  
 
Bekanntgabe des Ergebnisses der standortbezogenen Vorprüfung des Einzelfalles 
nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (§ 7 Abs. 2 i. V. m. § 5 Abs. 2 
UVPG) 
  
Die Demeterhof Bentele GbR beantragt die Herstellung eines Speicherbeckens zur 
Bewässerung landwirtschaftlicher Flächen auf Flst. Nr. 4114 Gemarkung Langnau, Gemeinde 
Tettnang. Das Vorhaben soll oberhalb des Grundwasserspiegels realisiert werden. Die 
Abdichtung erfolgt mit PE-Folie. Die Wassertiefe sollte mindestens vier Meter betragen. Um 
das erforderliche Volumen von 14.000 m³ zu gewährleisten, wird eine Sohlfläche von ca. 2.750 
m² und ein ca. 245 m langer und 4 bis 5 m hoher Damm benötigt. Das Speicherbecken soll 
mit Wasser aus dem Rappertsweiler Bach gespeist werden. Der beabsichtigte Standort wurde 
durch die geänderte Planung leicht verändert und das Volumen reduziert.  
 
Aufgrund der Größe von ca. 14.000 m³ bedarf die Herstellung des Speicherbeckens und somit 
die Errichtung und der Betrieb eines künstlichen Wasserspeichers nach § 7 Abs. 2 UVPG i. V. 
m. Nr. 19.9.3 und Nr. 13.5.2 der Anlage 1 zum UVPG einer standortbezogenen Vorprüfung 
des Einzelfalls zur Feststellung, ob eine Pflicht zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung besteht. Vorhaben, die in der Anlage 1 zum UVPG unter Nr. 
19.9 aufgeführt sind, bedürfen nach § 65 Abs. 1 und 2 UVPG der Planfeststellung, sofern eine 
Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung besteht und sofern diese 
Verpflichtung nicht besteht, der Plangenehmigung.   
 
Durch die Herstellung des Speicherbeckens sind keine erheblichen nachteiligen 
Umweltauswirkungen zu erwarten. Die Speisung des Beckens erfolgt durch ein 
Entnahmebauwerk, das einen Niedrigwasserabfluss im Rappertsweiler Bach gewährleistet, 
erst bei Überschreitung dieses Abflusswertes erfolgt bei Hochwasser bzw. Regenereignissen 
eine Ableitung in das Speicherbecken. Das Vorhaben befindet sich im 
Landschaftsschutzgebiet Nr. 4.35.040 „Eiszeitliche Ränder des Argentals mit Argenaue“. Das 
geplante Speicherbecken wird durch eine Kombination aus Dammbau und Bodenabtrag 
errichtet. Es wird an die vorhandene Hangkante angelehnt. Die visuellen Beeinträchtigungen 
sind weitestgehend auf die direkt angrenzenden Flächen beschränkt. Mit dem gespeicherten 
Wasser ist eine Beregnung zum Frostschutz beabsichtigt, die nur an wenigen Tagen im Jahr, 
bei Frostgefahr für die landwirtschaftlichen Erzeugnisse in der Zeit von März bis Mai, 
erforderlich sein kann. Die sommerliche Trockenbewässerung erfolgt als 
Tröpfchenbewässerung. Durch die Maßnahme sind keine erheblichen Verschlechterungen 
hinsichtlich des ökologischen Gewässerzustands und keine Beeinträchtigungen von Natur und 
Landschaft zu erwarten. Weitere ökologische Empfindlichkeiten des Gebietes entsprechend 
Anlage 3 zum UVPG sind nicht ersichtlich.   
 
Bei planmäßiger Ausführung des Vorhabens sowie Einhaltung der Nebenbestimmungen der 
Plangenehmigung, ist mit einer Beeinträchtigung von Schutzgütern nicht zu rechnen.  
 

Im Rahmen der überschlägigen Prüfung durch die standortbezogene Vorprüfung unter 
Berücksichtigung der in Anlage 3 zum UVPG aufgeführten Kriterien wurde festgestellt, dass 
erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen von dem Vorhaben nicht zu erwarten sind und 
somit für das beantragte Vorhaben keine Verpflichtung zur Durchführung einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung besteht.  
 
Wesentliche Gründe hierfür sind:  

- Erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen auf ein in Nr. 2.3 der Anlage 3 zum UVPG 
genanntes besonders empfindliches Gebiet sind nicht zu erwarten.   



- Mögliche Beeinträchtigungen überschreiten nicht die Erheblichkeitsschwelle.  
- Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern sind nach der Prüfung als nicht 

erheblich zu bewerten.  
- Eine erhebliche Beeinträchtigung der Umwelt als Summe der beschriebenen und 

bewerteten Schutzgüter kann nicht festgestellt werden.  
 
Gemäß § 5 Absatz 3 Satz 1 UVPG ist diese Feststellung nicht selbständig anfechtbar. 
 
Friedrichshafen, den 12. Februar 2020  
Landratsamt Bodenseekreis 


